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RS OGH 1950/9/27 3Ob465/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1950

Norm

ABGB §163 D

ZPO §411

Rechtssatz

Wurde eine Vaterschaftsklage wegen Mangel der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung zur Prozeßführung

rechtskräftig mit Urteil abgewiesen (statt mit Beschluß zurückgewiesen), so steht der neuerlichen Einbringung dieser

Klage nicht die Einrede der rechtskräftig entschiedenen Sache entgegen.
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